
     

 

 

Über Auftrag der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria) als nach  
§ 4 Abs 1 Anti-Doping Bundesgesetz idF BGBl I 115/2008 beauftragte unabhängige Doping-
kontrolleinrichtung erstattet die Rechtskommission der NADA Austria nachstehende 
 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g 
über ein bei der Rechtskommission der NADA Austria anhängiges Dopingverfahren 

 
 

 
Dopingverfahren Dr. Eva Hieblinger-Schütz (Leichtathetik) 

Die gegen die Athletin Dr. Eva Hieblinger-Schütz beantragte Sicherungsmaßnahme der 
vorläufigen Suspendierung wurde abgewiesen. 
 
Aufgrund des Prüfantrages der NADA Austria wurde jedoch ein Dopingverfahren gegen 
die Athletin Dr. Eva Hieblinger-Schütz eingeleitet. 
 
Die von der Athletin Dr. Eva Hieblinger-Schütz beantragte Einstellung des Verfahrens 
wurde abgewiesen.  
 
Die Rechtskommission der NADA Austria teilt mit, dass bei ihr am 7.8.2009 von der NADA 
Austria gegen die Athletin Dr. Eva Hieblinger-Schütz ein Prüfantrag auf Sicherungs- und 
Disziplinarmaßnahmen eingebracht wurde.  
 
Damit war nach ihrer Geschäftsordnung bei ihr ein Verfahren gegen die Athletin Dr. Eva 
Hieblinger-Schütz einzuleiten und hat binnen 8 Wochen eine mündliche Verhandlung 
stattzufinden. 
 
Die gegen die Athletin beantragte Sicherungsmaßnahme der vorläufigen Suspendierung wurde 
von der Rechtskommission der NADA Austria jedoch ohne Präjudiz auf die weiters beantragte 
Disziplinarmaßnahme abgewiesen.  
 
Die von der Athletin beantragte Einstellung wurde abgewiesen, da erst nach Durchführung des 
dem eingeleitetem Dopingverfahren vorbehaltenen Beweisverfahrens durch Einvernahme des 
Beschuldigten, der beantragten Zeugen bzw. Aufnahme und Einsicht in die weiters beantragten 
Beweise festgestellt werden kann, ob die Athletin den ihr vorgeworfenen Verstoß gegen die 
Anti-Doping-Bestimmungen begangen hat. 
 
 

Wien, am 3.9.2009 
 

Mag. Gernot Schaar 
Vorsitzender 

der Rechtskommission der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria GmbH 
 
 
Rückfragehinweise: Mag. Gernot Schaar, +43 1 319 97 00, rechtskommission@nada.at  
 Mag. Andreas Schwab, +43 1 505 80 35 Dw 11, a.schwab@nada.at   
 


